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zentrums der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung
in Asien und im Pazifik;

2. unterstreicht die Bedeutung des Katmandu-Prozes-
ses als eines wirksamen Mittels für den Aufbau der Praxis ei-
nes gesamtregionalen Sicherheits- und Abrüstungsdialogs;

3. dankt für die politische Unterstützung und die frei-
willigen finanziellen Beiträge, die das Regionalzentrum wei-
terhin erhält und die für seinen Fortbestand unabdingbar sind;

4. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die-
jenigen in der asiatisch-pazifischen Region, sowie an die in-
ternationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
und Stiftungen, freiwillige Beiträge, die einzige Mittelquelle
des Regionalzentrums, zur Stärkung des Aktivitätenpro-
gramms des Zentrums und zu dessen Durchführung zu ent-
richten;

5. ersucht den Generalsekretär, unter Hinweis auf
Ziffer 6 der Resolution 49/76 D der Generalversammlung
vom 15. Dezember 1994, dem Regionalzentrum im Rahmen
der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstützung bei
der Durchführung seines Aktivitätenprogramms zu gewähren;

6. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, si-
cherzustellen, dass das Regionalzentrum seinen Betrieb in
Katmandu innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeich-
nung des Gaststaatabkommens aufnehmen kann, und sein
wirksames Tätigsein zu ermöglichen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten;

8. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pa-
zifik" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/101
Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 3. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/460, Ziffer 25)216.

59/101. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Afrika

Die Generalversammlung,
eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1 der

Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufgaben
der Generalversammlung darin besteht, sich mit den allge-
meinen Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, einschließ-
lich der Grundsätze für die Abrüstung und die Rüstungsbe-
grenzung, zu befassen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom
16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 42/39 J

vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. Dezember 1988
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden
und Abrüstung in Afrika sowie ihre Resolutionen 46/36 F
vom 6. Dezember 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992
über regionale Abrüstung, einschließlich vertrauensbildender
Maßnahmen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/76 E vom
16. Dezember 1993, 49/76 D vom 15. Dezember 1994,
50/71 C vom 12. Dezember 1995, 51/46 E vom 10. Dezember
1996, 52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 C vom 4. De-
zember 1998, 54/55 B vom 1. Dezember 1999, 55/34 D vom
20. November 2000, 56/25 D vom 29. November 2001, 57/91
vom 22. November 2002 und 58/61 vom 8. Dezember 2003,

im Bewusstsein der breiten Unterstützung für die Aktivitä-
ten des Regionalzentrums und der wichtigen Rolle, die das
Zentrum im gegenwärtigen Kontext dabei spielen kann, ver-
trauensbildende und Rüstungsbegrenzungsmaßnahmen auf
regionaler Ebene zu fördern und so zum Fortschritt auf dem
Gebiet der nachhaltigen Entwicklung beizutragen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs217, in dem es heißt, dass bei dem Regionalzentrum immer
häufiger Ersuchen von Mitgliedstaaten in der afrikanischen
Region um die Gewährung fachlicher Unterstützung für meh-
rere Friedensinitiativen und Aktivitäten zur Lösung von Kon-
flikten in der Region eingegangen sind,

sowie davon Kenntnis nehmend, dass dem Bericht des Ge-
neralsekretärs zufolge trotz fortlaufender Bemühungen um
die Einwerbung von Mitteln nur sehr geringe finanzielle Bei-
träge an das Zentrum entrichtet wurden,

besorgt darüber, dass das Regionalzentrum auf Grund sei-
ner anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten sein Potenzial
nicht in vollem Umfang verwirklichen und sein Mandat nicht
angemessen wahrnehmen kann,

eingedenk der Anstrengungen, die unternommen werden,
um die erforderlichen Mittel für die Betriebskosten des Re-
gionalzentrums zu mobilisieren,

unter Berücksichtigung dessen, dass es notwendig ist,
zwischen dem Regionalzentrum und dem Mechanismus der
Afrikanischen Union für die Verhütung, Bewältigung und
Beilegung von Konflikten eine enge Zusammenarbeit herzu-
stellen, im Einklang mit dem Beschluss, der von der Ver-
sammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation
der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 12. bis 14. Juli 1999
in Algier abgehaltenen fünfunddreißigsten ordentlichen Ta-
gung gefasst wurde218,

1. würdigt die Aktivitäten, die das Regionalzentrum
der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika
insbesondere zur Unterstützung der Anstrengungen der afri-

216 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Nigeria (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind) und Somalia.

217 A/59/209.
218 A/54/424, Anlage II, Beschluss AHG/Dec.138 (XXXV). Die Organi-
sation der afrikanischen Einheit hörte am 8. Juli 2002 auf zu bestehen.
An ihre Stelle trat am 9. Juli 2002 die Afrikanische Union.
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kanischen Staaten auf dem Gebiet des Friedens und der Si-
cherheit weiterhin durchführt;

2. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für das
Regionalzentrum und betont, dass ihm die erforderlichen Mit-
tel zur Verfügung gestellt werden müssen, damit es seine Ak-
tivitäten verstärken und seine Programme durchführen kann;

3. appelliert erneut an alle Staaten sowie an die inter-
nationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
und Stiftungen, freiwillige Beiträge zu leisten, damit die Pro-
gramme und Aktivitäten des Regionalzentrums gestärkt wer-
den und ihre Durchführung erleichtert wird;

4. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum
auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zu gewähren,
damit es bessere Leistungen und Ergebnisse erzielen kann;

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, eine enge
Zusammenarbeit zwischen dem Regionalzentrum und der
Afrikanischen Union, insbesondere auf dem Gebiet des Frie-
dens, der Sicherheit und der Entwicklung, zu erleichtern und
den Direktor des Regionalzentrums auch künftig bei seinen
Anstrengungen zur Stabilisierung der Finanzlage des Zen-
trums zu unterstützen;

6. ruft insbesondere das Regionalzentrum auf, in Zu-
sammenarbeit mit der Afrikanischen Union, regionalen und
subregionalen Organisationen sowie den afrikanischen Staa-
ten Maßnahmen zu ergreifen, um die konsequente Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und
Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten219 zu fördern;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten;

8. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 59/102

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 3. Dezember 2004, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 125 Stimmen bei 48 Gegenstimmen und 12 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/460, Ziffer 25)220:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äqua-
torialguinea, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burki-

na Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volks-
republik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Sal-
vador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische
Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Ka-
tar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Marshallinseln,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Ni-
caragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Ruanda, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé und
Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singa-
pur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Japan, Kasachstan,
Kirgisistan, Republik Korea, Republik Moldau, Russische Föderation, Tadschiki-
stan, Ukraine, Usbekistan.

59/102. Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes
von Kernwaffen

Die Generalversammlung,
davon überzeugt, dass der Einsatz von Kernwaffen die

größte Gefahr für das Überleben der Menschheit darstellt,
eingedenk des Gutachtens des Internationalen Gerichts-

hofs vom 8. Juli 1996 betreffend die Rechtmäßigkeit der Dro-
hung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen221,

davon überzeugt, dass ein multilaterales, universales und
bindendes Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes
oder der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zur Besei-
tigung der nuklearen Bedrohung und zur Schaffung eines ge-
eigneten Klimas für Verhandlungen beitragen würde, die zur
letztlichen Beseitigung der Kernwaffen führen und so den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit stärken würden,

sich dessen bewusst, dass einige Maßnahmen der Russi-
schen Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika
zur Reduzierung ihrer Kernwaffenbestände sowie zur Verbes-
serung des internationalen Klimas zu dem Ziel der vollständi-
gen Beseitigung der Kernwaffen beitragen können,

unter Hinweis darauf, dass es in Ziffer 58 des Schlussdo-
kuments der zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lung222 heißt, alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen

219 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek-
ten, New York, 9.-20. Juli 2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziffer 24.
220 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darus-
salam, Burkina Faso, Demokratische Volksrepublik Korea, Ecuador, El
Salvador, Fidschi, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik),
Jordanien, Kambodscha, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libysch-Arabische Dschamahi-
rija, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Namibia, Nepal, Pa-
pua-Neuguinea, Sambia, Sudan und Vietnam.

221 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
222 Siehe Resolution S-10/2.




